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Art. 5 Höhe der Gebühren  

Gebühren bei Trauungen 

 
Angehörige der Kirchgemeinde Rüeggisberg, ehemalige Konfirmanden und 
Kirchenangehörige der Kirchgemeinden Längenberg (Oberbalm, Zimmerwald-
Niedermuhlern, Riggisberg) 
Kirchenbenützung und Arbeiten des/r Sigristen/in Organist/in inkl. Spesen, 
Ortspfarrer*in 
Auswärtiger Pfarrer*in geht zu Lasten des Traupaares. 

       
       
kostenlos 
 

Auswärtige, bei denen mind. 1 Person der ref. Kirche angehört, 
pauschal ohne Organist*in 
Unserer Organist*in inkl. Spesen 
Zusätzliche Proben gem. Absprache 
Orgelbenützung mit einer/einem anerkannten auswärtigen Organist*in 
 

 
   650.00 
   250.00 
      
     50.00     

Für nicht Kirchenangehörige 
pauschal ohne Organist*in 
Unserer Organist*in/unserem Organisten inkl. Spesen 
Zusätzliche Proben gem. Absprache 
Orgelbenützung mit einer/einem anerkannten auswärtigen Organist*in 

    
 1’200.00 
    250.00 
     
      50.00 

 

Gebühren bei Abdankungen 

 
Angehörige der Kirchgemeinde Rüeggisberg, inkl. Bewohner*innen von 
auswärtigen Altersheimen / Wohnungen, wenn sie mind. 10 Jahren in 
Rüeggisberg gelebt haben. 
Kirchenbenützung und Arbeiten des/r Sigristen*in, Organist*in inkl. Spesen, 
Ortspfarrer*in  
Auswärtiger Pfarrer*in geht zu Lasten der Angehörigen. 

       
kostenlos 
 

Auswärtige, der reformierten Kirche angehört, 
pauschal ohne Organist*in 
Unserer Organist*in inkl. Spesen 
Zusätzliche Proben gem. Absprache 
Orgelbenützung mit einer/einem anerkannten auswärtigen Organist*in 
 

 
   250.00 
   250.00 
      
     50.00     

Für nicht Kirchenangehörige 
pauschal ohne Organist*in 
Unserer Organist*in inkl. Spesen 
Zusätzliche Proben gem. Absprache 
Orgelbenützung mit einer/einem anerkannten auswärtigen Organist*in 
 

    
    700.00 
    250.00 
     
      50.00 

  

 
Die Pauschalen enthalten folgende Dienstleistungen: 
Kirchenbenützung, Sigrist*in, Klavierbenützung 
 
Trauungen resp. Veranstaltungen im Kloster 
Das Kloster muss über die Gemeinde reserviert werden. Dort gelten die Benützungsvorschriften der 
Gemeinde.  
Findet die Trauung, resp. Veranstaltung in der Klosterruine statt und die Kirche wurde nur für das 
Schlechtwetterprogramm reserviert, werden Kosten für die Administration von Fr. 100.00 und der 
eventuellen Reservation eines Organist*in zu Gunsten der Kirchgemeinde fliessen. 


